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D er Gesetzentwurf sieht eine
Reihe von Neuerungen vor.
Für den Psychiater und seine

Patienten sind dabei vor allem fol-
gende Punkte von Bedeutung, und
treffen dabei auch auf eine Reihe
von Bedenken.

Ehegattenvertretung
(§§1358 und 1358a BGB)
Dort heißt es: „Ist ein Ehegatte in-

folge einer Krankheit oder Behinde-
rung nicht in der Lage, seine Rechte
und Pflichten selbst wahrzunehmen
und hat er weder eine andere Person
für ihn zu handeln bevollmächtigt,
noch ist ein Betreuer bestellt, kann
ihn der andere Ehegatte nach Maß-
gabe des Absatz 2 gerichtlich und
außergerichtlich vertreten. Dies gilt
nicht, wenn die Ehegatten getrennt
leben oder der Ehegatte einen entge-
genstehenden Willen geäußert hat.“ 

In Absatz 2 sind die Bereiche ge-
nannt, für welche die Ehegattenver-
tretung gelten soll. In Absatz 3 wird
bestimmt, dass es hierzu einer
schriftlichen Erklärung des handeln-
den Ehegatten und eines ärztlichen
Zeugnisses über die Handlungsun-
fähigkeit des verhinderten Ehegat-
ten bedarf. 

spruch eines anderen jedoch „be-
achtlich“ bleibt.

Zwangsweise Zuführung 
zur ärztlichen Heilbehand-
lung (§ 1906a BGB)
Eine zwangsweise Zuführung ei-

nes Betreuten zur ambulanten ärzt-
lichen Heilbehandlung durch den
Betreuer ist nur zulässig, solange sie
zum Wohl des Betreuten notwendig
ist, weil
• er aufgrund seiner Krankheit

krankheitsuneinsichtig ist
• die Gefahr besteht, dass er sich

der notwendigen ambulanten
ärztlichen Heilbehandlung ent-
zieht. 

Der Ehegatte kann nach §1358a
BGB unter den gleichen Bedingungen
auch in ärztliche Untersuchungen,
Heilbehandlungen oder Eingriffe für
den verhinderten Gatten einwilligen.

Vertretung durch Ange-
hörige für die Gesundheits-
sorge (§1618b BGB)
Die Bestimmung über die Ein-

willigung in ärztliche Untersuchun-
gen, Heilbehandlungen oder Ein-
griffe wird auf Angehörige ausge-
weitet, wenn es keinen Ehepartner
gibt, der mit dem Verhinderten zu-
sammenlebt, wobei Kinder den Vor-
rang vor Eltern haben, die Erklärung
eines Kindes genügt, der Wider-

Derzeit werden im Rechtsausschuss des Bundestages eine Novellierung und
Ergänzung des Betreuungsrechts beraten. Diese Beratungen erschienen dem
Bundesrat und insbesondere der Konferenz der Justizminister der Länder des-
wegen erforderlich, weil das zum 1. Januar 1992 in Kraft getretene Betreuungs-
gesetz in wesentlichen Punkten die Erwartungen nicht habe erfüllen können,
die Betreuungsfallzahlen übermäßig gestiegen seien, der erhebliche Verfah-
rensaufwand erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen verbrauche, es
Betroffene und Familien in hohem Maße durch bürokratische Verfahren beein-
trächtige, wenn ein naher Angehöriger zum Betreuer bestellt werden soll und
die Kosten seit Inkrafttreten des Betreuungsrechts explosionsartig gestiegen
seien. Auch würden viele Betroffene die Betreuung nach wie vor mit einer Be-
vormundung gleichsetzen. 

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Brennpunkt

psychoneuro 2004; 30 (4)196

Bei der Betrachtung des Textes
des Entwurfs und seiner Begründung
stellt man sich als Psychiater, der im-
mer wieder mit den Problemen des
geltenden Betreuungsrechts kon-
frontiert wird und zusammen mit
den Gerichten versucht, Lösungen zu
erarbeiten, die Frage, welchen fachli-
chen Rat sich die für den Gesetzent-
wurf Verantwortlichen geholt haben,
oder ob es ihnen darauf ankam, mög-
lichst ungehindert durch fachlichen
Rat eigene Vorstellungen zu verwirk-
lichen, um beispielsweise die uner-
wartet hohen Aufwendungen, die
jetzt mit dem Betreuungsrecht ver-
bunden sind, eindämmen zu können.
Die Gesetzesvorlage erstaunt den
Fachmann nämlich insofern, als der
Regelungsbedarf anhand von Fall-
konstellationen begründet wird, bei
denen es bei genauer Betrachtung ei-
gentlich keiner Neuregelung be-
dürfte, und als Neuregelungen einge-
führt werden, die zumindest in der
vorliegenden Form zu erheblichen
Rechtsunsicherheiten, zu nachhalti-
gen persönlichen Konflikten und
letztendlich zu einer bedeutsamen
Schlechterstellung psychisch Kran-
ker aber auch alter Menschen beitra-
gen dürften. 

Das Fehlen fachlichen Rates zeigt
sich an einigen, aber bedeutsamen
Fehlern in der Begründung des Ge-
setzentwurfes und an einer einseiti-
gen Interpretation der bisherigen
Gesetzeslage, die für denjenigen, der
seinerzeit (1990 bis 1992) an den Be-
ratungen und an den Diskussionen
mit Politikern und Betroffenen teil-
genommen hat (N.N.), erstaunt. Die
Fehler sind sowohl formaler als auch
inhaltlicher Natur: so wird beis-
pielsweise auf Seite 17 der Druck-
sache 15/2494 festgestellt, dass nach
§ 1896 BGB ein Betreuer nur bestellt
werden dürfe, wenn der Betroffene
auf Grund seiner psychischen
Krankheit seinen Willen nicht frei
bestimmen könne. Tatsächlich kann
nach § 1896 BGB aber ein psychisch
Kranker und sogar ein psychisch Ge-
sunder aber körperlich Kranker
seine Betreuung selbst beantragen,
was wiederum nur Gültigkeit haben
kann, wenn er in der Lage ist, seinen
Willen frei zu bestimmen. 

Als Beispiel eines inhaltlichen
Fehlers soll auf die Behauptung von

der „typischen“ Kombination von
Selbst- und Fremdgefährdung hinge-
wiesen werden, der im Rahmen des
Betreuungsrechts am besten mit der
in § 1906a BGB neu geschaffenen
Möglichkeit der ambulanten Zwangs-
behandlung begegnet werden könne
(Seite 23 der Drucksache). Diese „ty-
pische“ Kombination ist dem Fach-
mann nur in wenigen Einzelfällen be-
kannt. Die weitaus meisten Patienten
werden ausschließlich wegen Selbst-
gefährdung nach dem Betreuungs-
gesetz untergebracht und auch bei
den meisten Unterbringungen nach
Landesrecht steht die Selbstgefähr-
dung im Vordergrund. 

Zurecht weist die Begründung
darauf hin, dass eine Betreuung nach
§ 1896 BGB keine Fürsorge in den so-
zialen und persönlichen Bereichen,
also keine Pflege des Betreuten sei,
sondern ausschließlich die rechtli-
chen Belange des Betroffenen zu re-
geln hat, wo dies erforderlich ist.
Gleichwohl war bei den Beratungen
im Vorfeld der Gesetzgebung 1992
auf die persönliche Betreuung der
Betroffenen Wert gelegt worden und
es war den Verantwortlichen klar,
dass eine persönliche Betreuung in
strenger Trennung von den sozialen
Belangen nicht möglich ist. Insofern
erscheint die Darstellung in der Be-
gründung zur jetzigen Gesetzes-
novellierung als eine etwas einsei-
tige Interpretation. 

Die mangelnde fachliche Bera-
tung zeigt sich auch an dem Fall-
beispiel, mit welchem die Notwen-
digkeit der gesetzliche Neuregelung
der Ehegattenvertretung begründet
wird (Seite 16 der Drucksache). In
diesem Fall wird ein 65jähriger Pa-
tient zitiert, der postoperativ nicht
handlungsfähig ist und dessen Gat-
tin in ärztlichen Angelegenheiten
für ihn entscheiden, sein Girokonto
benutzen und ihm auch im Bedarfs-
fall häusliche Pflege oder einen
Heimplatz – auch im rechtlichen
Sinn – besorgen und die entspre-
chenden Verträge für ihn abschlie-
ßen können muss. Ein wirklicher Re-
gelungsbedarf besteht in diesem Fall
allerdings nicht: Der Arzt hatte sich
bislang schon bei der Behandlung an
dem mutmaßlichen Willen eines
einwilligungsunfähigen Patienten
zu orientieren und ihn gegebenen-

falls bei den Angehörigen erkunden
müssen; die Banken fragen bei der
Einrichtung eines Girokontos schon
immer, ob eine Vertretungsvoll-
macht bestehen soll – und es wird
gute Gründe geben, wenn ein
Mensch seinen Gatten nicht bevoll-
mächtigt. Die Organisation einer
ambulanten Pflege bedarf der Ein-
willigung des Gepflegten zunächst
nicht und die Verlegung in ein Heim
ist eine Entscheidung von so großer
Tragweite, dass es den Autoren frag-
lich erscheint, ob es mit den Grund-
rechten vereinbar ist, dass Gatten sie
gegen oder ohne den Willen eines
Betroffenen und ohne spezielles
rechtliches Mandat fällen dürfen. 

Nach Auffassung der Autoren
wird die Gesetzesnovellierung in der
vorliegenden Form zu erheblichen
Rechtsunsicherheiten, zu vielen per-
sönlichen Konflikten und zu einer
bedeutsamen Schlechterstellung
psychisch kranker, aber auch alter
Menschen führen.

Ehegatten- und 
Angehörigenvertretung
Betreuung ist bei ihnen bislang

in vielen Fällen dann erforderlich,
wenn rechtliche Angelegenheiten
oder Gesundheitssorge sich nicht
einvernehmlich regeln lassen, in der
Regel deswegen, weil es den Betrof-
fenen an einer entsprechenden Ein-
sicht mangelt oder weil sie nicht be-
reit sind, die Nachteile einer Rege-
lung in Kauf zu nehmen. Rechtlicher
Eingriff ist dann notwendig, wenn
ihr Wille gegen die Überzeugung der
Personen steht, welche die Fürsorge
für sie übernehmen (müssen) oder
wenn sie nicht mehr in der Lage
sind, ihren Willen zu äußern. Dies
führt, wie der psychiatrische Alltag
zeigt, häufig zu erheblichen Konflik-
ten. Nicht ohne Grund werden An-
gehörige von psychisch Kranken in
speziellen Gruppen durch psychiat-
rische Kliniken aufgeklärt und un-
terstützt oder sie stützen sich ge-
genseitig in Selbsthilfegruppen. Zu-
dem haben Angehörige häufig auch
ein eigenes Interesse im Umgang
mit ihren Verwandten, welches sich
nicht immer mit dem Willen und
dem Interesse eines Kranken deckt
(z.B. Verlegung in ein Heim, weil ei-
nem der alte Vater zu Haus lästig ist,
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z.B. Finanzierung eigener Bedürf-
nisse aus dem Girokonto der demen-
ten Gattin).

Besonders problematisch er-
scheint die Angehörigenvertretung
in Gesundheitsangelegenheiten,
wenn widersprüchliche Ansichten
von mehreren Kindern zu beachten
sind – und dies ist bei langwierigen
Krankheiten, bei denen wenig Aus-
sichten auf Heilung besteht, ver-
ständlicherweise gar nicht so selten
der Fall. Welche Lösung sieht der Ge-
setzentwurf für solche Fälle vor?
Nach Auffassung der Autoren sind
gesetzliche Regelungen dann beson-
ders wichtig, wenn es Konfliktfälle
zu lösen gibt, weil einvernehmliche
Lösungen im zwischenmenschli-
chen und ärztlichen Bereich ohnehin
selten juristisch entschieden wer-
den müssen. Die vorgeschlagene
Neuregelung ist somit mit größeren
Unsicherheiten verbunden, die zu
Konflikten führen, aber keine Lösun-
gen für die Konflikte anbieten kann.

Zwangsweise Zuführung 
zur ärztlichen Heilbehand-
lung (§ 1906a BGB)
Es ist sicher richtig, dass durch

kontinuierliche ambulante Behand-
lung von psychisch Kranken sta-
tionäre Behandlungen und auch
Zwangseinweisungen vermieden
werden können und dass die Zu-
führung zu einer ambulanten Be-
handlung sowohl rechtlich wie auch
im Empfinden von Patient und sei-
nem Umfeld ein weniger gravieren-
der Eingriff ist als die Zwangsunter-
bringung. Insofern sind sich Psychia-
ter durchaus bewusst, dass es sinn-
voll sein kann, den Druck auf einen
Patienten zu erhöhen, um ihn zu ei-
ner kontinuierlichen Wahrnehmung
ambulanter Behandlungstermine zu
bewegen. Zwischen der Erhöhung
eines Druckes und einem Zwang be-
stehen jedoch wesentliche Unter-
schiede. Diesem Zwang stehen so-
wohl rechtlich-ethische als auch
praktische Bedenken entgegen. Ob-
wohl eine ambulante Zwangsbe-
handlung in mehreren europäischen
Ländern überlegt wurde, ist sie bis-
lang wegen dieser Bedenken nicht
eingeführt worden. In Schottland
wurde vor einigen Jahren versucht,
die Zwangsbehandlung gesetzlich

zu regeln; diese Regelung wurde
wegen der praktischen Undurch-
führbarkeit jedoch kaum angewandt
und wieder abgeschafft. In einzel-
nen Staaten der USA wurde ein sog.
„outpatient commitment“ einge-
führt. Die Ergebnisse dieser neuen
Behandlungsmodalitäten sind kei-
neswegs ganz eindeutig. Zudem sind
in den USA die ethischen Bedenken,
wie sie etwa von den verschiedenen
europäischen Kommissionen, die
sich mit Menschenrechtsfragen be-
fassen, insbesondere der Europäi-
schen Kommission zur Wahrung der
Menschenrechte, geäußert werden,
oft zweitrangig; bei uns sind sie je-
doch bedeutsam und werden auch
vom Europäischen Gerichtshof be-
achtet. Auf die Gefahr der Verlet-
zung von Grundrechten wurde auch
in der Stellungnahme der Bundesre-
gierung zum Gesetzentwurf hinge-
wiesen. 

Aus psychiatrischer Sicht sind
die praktischen Fragen ebenso von
Bedeutung. Wer soll den Zwang aus-
üben? Wenn es, wie es aus der Stel-
lungnahme der Bundesregierung
abzuleiten ist, die Polizei ist, wer ist
ihr gegenüber weisungsberechtigt,
zumal es bei der Zuführung zur
ambulanten Behandlung nach dem
Willen der Initiatoren des Gesetz-
entwurfs nicht um unmittelbare Ab-
wehr von Gefahren, die auch für den
Laien erkennbar wären, geht? Wie
wird der Betreuer oder ggf. die Po-
lizei des Patienten habhaft? Wer
kann den Arzt verpflichten, unter
Zwangsbedingungen Injektionen zu
verabreichen, ohne dass eine akute
Gefährdung besteht? Wie werden
Ärzte reagieren, wenn ihnen die Pa-
tienten in Handschellen oder in Poli-
zeibegleitung zur Verabreichung der
Depotmedikation ins Wartezimmer
gesetzt werden? Welche Langzeit-
konsequenzen hat die ambulante
Zwangsbehandlung für die Arzt-Pa-
tienten-Beziehung? 

Während stationäre Zwangs-
maßnahmen, d.h. sowohl die
zwangsweise Unterbringung selbst,
wie stationäre Behandlungen unter
Zwang während des stationären
Aufenthaltes mit dem Patienten be-
arbeitet und damit entschärft und
für den Patienten erträglich gemacht
werden können, entfällt diese Mög-

lichkeit bei ambulanten Zwangs-
maßnahmen, weil hierfür weder
Zeit noch Ressourcen zur Verfügung
stehen. Aus rechtlicher Sicht sind die
stationären Zwangsmaßnahmen ex-
plizit und detailliert geregelt, die
Rechtsorgane und die Psychiater der
Kliniken, in denen untergebracht
wird, sind mit dem Maßnahmen-
katalog vertraut. Die ambulante
Zwangsbehandlung soll ohne jeden
rechtlichen oder praktischen Erfah-
rungsschatz eingeführt werden und
ohne dass die oben genannten Fra-
gen und möglicherweise eine Viel-
zahl unbekannter Fallkonstellatio-
nen bedacht und Lösungen für sie
erwogen worden sind. 

Hier bedürfte es zunächst einer
ausführlichen Beratung durch Fach-
leute und einer Diskussion unter
den Fachleuten, die zumeist von
dem Inhalt der Gesetzesinitiative
überrascht sein dürften. 

Die Mitglieder des Rechtsaus-
schusses des Deutschen Bundestags
sollten diese fachlichen Bedenken
zur Kenntnis nehmen und sie bei
der Beratung und Umsetzung des
Vorschlags einer Gesetzesnovelle
berücksichtigen. Die Experten der
Vorstände der Arbeitsgemeinschaft
für Neuropsychopharmakologie
und Pharmakopsychiatrie (AGNP)
und der Deutschen Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Nervenheilkunde (DGPPN) stehen
dem Rechtsausschuss ggf. gerne für
fachliche Informationen zur Ver-
fügung.

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. Jürgen Fritze 
Asternweg 65
50259 Pulheim
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